
Teich aus CI ach undechter its
achten, beurteilt.

Ein etztesProblem SCı kurz genannt, das mıt der Automation auf uns
kommt. Die CUu«c Phase der industriellen Entwicklung wird dadurch eEINSE-  to]
leitet, da{fß INa Vorgänge, WIC S16 un:! zwischen den Organen des leben-
digen un: gerade des menschlichen Körpers beobachtet werden, technisch
nachzubilden versucht sich naheliegend überträgt INa 1U biologische
un psychologische Begriffe unbefangen qautf mechanische Abläufe und (52:
bilde Man spricht VO  - ‚„‚denkenden“‘ Maschinen, VOo  am} „Technenden““ Kalku-
latoren, VO ‚„Aufträgen“‘ un „Befehlen die Apparaten gegeben werden,
VO  an ‚, COMMUNICATLONS unter Automaten, VO mechanischen „‚Gedächtnis-
CIl und VO  = vermittelnden technischen „„Nerven Diese Praxis kann leicht

e1INer Verwischung des typisch Menschlichen, wen1ıgstens des typisch E
bendigen führen. Das dem Menschen Kigene erscheint als nachkonstruierbar,
der Mensch selbst als Konstruktion, schon als 5 solche, die nicht sonder-
lich gelungen ist Dieser Gefährdung des Menschen müßfte bewufßt begegnet _
werden, indem CIM besondere technisch-wirtschaftliche JLerminologie
und Sprache entwickelt, oder indem INail sich bemüht,; das Kigentliche des
Menschen ı 16%  9 och nicht abgenutzten Aussagen fassen.

Wenn die Automation auch keine zweiıte wirtschaftlich-gesellschaftliche
Revolution, sondern NUuUr LELN: CcCue® Phase der Gesellschaftsgeschichte dar-
stellt die ziemlich organisch aus der vorhergehenden herauswächst eue€e

Sorgen den Menschen brinest s1C doch mMIit sich och sind diese kaum
greifbar; S16 sind va ahnen. Die beste W eise, ihnen begegnen,
ist die, dem umanen un: Moralischen eLwa 1LNeN gleichen Eitfer und
Aufwand widmen, dem Mechanisch-Technischen und nüchtern da-
miıt rechnen, da{fßs auch die kommende Kpoche, W16 jede, eiINe erbsünd-
liche SC wird. Sa sind die Fragezeichen keineswegs außergewöhnlich be-
drohend.

Gedanken ZzU Kriminalstrafe
ARL PETERS

Die Tatsache, dafß die Strafrechtsreform mıt dem Ziele der Neuschaffung
zdeutschen Strafgesetzbuches nunmehr seit ber fünfzig Jahren ı Gang
ist, ohne daß bisher CLNeTr (5>esamtreform gekommen WAaL'’C, beweist die
Schwierigkeit dieser Aufgabe ZUT. Genüge Das mas auf den ersten Blick
staunlich klingen. Scheint doch S qlg oh 6S sich be1i den für das Strafrecht
grundlegenden Begriffen Verbrechen und Strafe Begriffe handle, die
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Erfassung,Beurteilung un: Bewertung beiweıtem
leichter SC müßten, als bei den VOZivilrecht, insbesondere dem Han-
dels- undWirtschaftsrecht umfafßlßten Gegenständen der Fall ist.
Die Schwierigkeiten der Strafrechtsreform liegen nicht zuletzt darın, dafß

grundlegendeEntscheidungen nıcht erst eigentlichen rechtlichen und
zialen Raum, sondern bereits ı vorrechtlichen und individuellen Bereich
fallen. Wie sich jemand den Grundfragen des Strafrechts stellt, hängt
VO  e} dem Bilde ab, das sich Vo Menschen, Aufgabe un! SCLNEIN
Ziele macht, ferner davon, ob un W16 die menschliche Ordnung für VOT-

gegeben hält, WIC das Verhältnis VO  =) einzelnem und Gemeinschaft ansieht
un WI1IC Einwirken der Gemeinschaft auftf den einzelnen für möglich
und zweckmäßig betrachtet. Für 1e€e€ I1 Strafrecht treffenden Entschei-
dungen kommt ı 9 maßgeblich darauf A W16 In  — sich der sıttlichen Ver-
antwortlichkeit des Menschen stellt, welchem Maflß das Handeln des
Menschen der Abhängigkeit SCINELr Umwelt sSC1INETr Anlagen, des Ausge-
setztselin: gegenüber dem Bösen, aber auch Herrschaftsbereich
eıgensten Persönlichkeitskerns begreift afür wWwW16 dem menschlichen
Tehlerhaften Handeln begegnet 1sSt uch wichtig, 1NW1ECWEeEIL der einzelne —_

liert betrachtet der dem3un Herfluten der Beziehungen und Kräfte
der verschiedenen Menschen gesehen wird ob der Handelnde allein
Einzelverantwortlichkeit der zugleich der Verantwortlichkeit Mit-
menschen beurteilt un schließlich, 1n W1eEWEL die Verantwortlichkeit
der Mitmenschen das 'Tun un: Werden. {ür das Ausbrechen aul  n der g_
meinschaftlichen Ordnung und die Wiedereingliederung i die Gemeinschaft
als gegeben gilt Die Stellungnahme der Reaktion auf fehlerhaftes Ver-
halten hängt schließlich auch VO  —_ der Auffassung ber die Aufgaben des
Staates SC1M} Berechtigung, Eineriffe i die Einzelsphäre vorzunehmen, und
ber das Zweckhafte staatlichen Handeln ab Ks ist daher nıicht VerWUuN-

derlich da{fß die Antwort qauf die strafrechtlichen Grundprobleme weltan-
schaulichen und politischen V orentscheidungen wurzeln Daher wird
Zeiten weltanschaulicher uUun! politischer Zerrissenheit iImmer schwieriger,
die Strafrechtsreform CcC1Ner VW eise durchzuführen, die z hinreichend
breite Zustimmung i der öffentlichen Meinung findet, W1e S1C I3 bedeu-
tendes Werk W1C Strafgesetzbuch ertordert. Die Schwierigkeiten werden
och dadurch erhöht, da{ß das Strafrecht sowohl ı Hinblick auf die Gerech-
tigkeit als uch die Reecehtssicherheit 5 außerordentlich gefährliche Waffe
selbst dann och ist, WL nicht willkürlich, sondern auch W SEWIS-
senhaft, pflichtgetreu und objektiv angewandt wird

erleichtert die Durchführung der Strafrechtsreform nicht, da{fß $S16

C1NeTr Zeit VOL sich geht, der der Begriff der Strafe selbst iiın Zweiftel >  SCZ
SCH ist Die Abneigung 5D  D den Strafgedanken geht über die Rechtsstrafe
weiıt hinaus, S16 greift nicht minder ı den pädagogischen Raum hinüber. Die
C111c11 lehnen den Begriff der Strafe ab, weil S16 den entsprechenden Begriff
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der Schuld oder i Zweifel ziehen oder ih wenigsten aus-
klammern können glauben. Sie S  etzen die Stelle des Sfrafheär‘i„ffes den
Begriff der Maßnahme Sie glauben dem Verbrechen, das ihnen als CLiMhn sich
AUS den äufßseren nd ı Gegebenheiten zwangsmäßig ablaufender Vor-
SaANS erscheint, 1Ur mıt Gegenmaßnahmen begegnen können, die frei V.O
C11N16IN sittlichen Vorwurf sind, die entweder die äaußeren oder ı1LLNETEN Gege-
benheiten derart beeinflussen, da{ s1C Z anderen Verhaltungsweisen führen,
oder die dem Täter künftighin einfach unmörglich machen sich schädlich
verhalten Andere wiıeder erkennen durchaus die sıttliche Verantwortlichkeit
des Menschen für sSC11 erhalten a stehen aber der Strafe, wenigstens
ihrer heutigen OoOrm und Anwendung durchaus skeptisch gegenüber weil S16

glauben, feststellen D} da{fß die Strafe die sıttliche Körderung des
Menschen weitgehend nichterreiche, vielmehr ı Menschen vorhandene Ent-
wicklungsmöglichkeii%en unterdrücke un zerstöre.

Die Zweifel, die gegenüber der Strafe überhaupt der doch wenigstens
gegenüber ihrer heutigen FKForm und Anwendung vorgebracht werden, sind
die Folge des Kindringens der naturwissenschaftlichen un soziologischen
Lehren der zweıten Hälfte des Jahrhunderts. Die Auffassungen VON Lom-
broso ber den geborenen” Verbrecher haben bei al ihrer Kinseitigkeit-
epochemachend gewirkt. Sie haben ZU Entwicklung der psychologischenund
biologischen Betrachtungsweise i der Lehre VO Verbrechen geführt. Was
Psychologie, Psychopathologie, Psychiatrie und Biologie, insbesondere die
Erbbiologie, Einsichten ı die Verbrechensursachen und Verbrechensbe-
handlung erbracht haben, kann für die Krfassung der grundlegenden straf-
rechtlichen Begriffe ebensowenig unberücksichtigt bleiben WIC die Krgeb-

der Psychoanalyse un der aus ihr hervorgegangenen Neurosenlehre
die KErfahrungen der Psychotherapie. In die ecuen strafrechtlichen

Vorstellungen weiterhin die Erkenntnisse der Soziologie eingebaut
werden Ks 1st unmöglich den Erfahrunvsen vorüberzugehen: die mıiıt den
Behandlungsmethoden amerikanisch--englisch-schwedischem Raum
Strafvollzug gemacht worden sıind. Es ıst heute nıicht mehr möglich den
turwıssenschaftlichen un: soziologischen Betrachtungsweisen 1Ur och den
Hang VOoO .„Hilfswissenschaften“‘ innerhalb der Strafrechtswissenschaften —

UTrau.  N. Sie sınd vielmehr ı das Zentralgebiet des Strafrechts eingedrun-
‚x  CNH. Kbensowenig geht dl sich der KErfahrung verschließen.

Aber: die naturwissenschaftlichen un sozliologischen Erkenntnisse und
clie blofen Beobachtungen un: Erfahrungen SCHUSECH nicht, den Kern
der grundlegenden Strafrechtsbegriffe: Verbrechen und Strafe heranzu-
kommen Aus alledem 1303 sich C111 Ordnungssystem, das dem W.esen der
Gemeinschaft uUun: des einzelnen Menschen entspricht, das der Gemeinschaft
W IC dem einzelnen ii1lLNere Sicherheit, Geborgenheit unı Weisung nıcht
herstellen. Es bedarf vielmehr des philosophischen Unterbaus, der geistigen
Grundlegung. Ks sicherlich verhängnisvoll, sich >  eSCdieErkenntnisse
und Krfahrungen der etzten: hundert Jahre abzuschlielsen, WAare aber
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nicht WECNILSCFverhängnisvoll, die ı lahger Tradition geistéé@ßsemcfiaflii%h
erfaßten Wirklichkeiten eintach fallen lassen.

EKs ist daher auch heute och sınnvoll, 7jageradezu notwendig, sich philo-
sophisch Gedanken ber das W esen und die Zwecke der Strafe machen,
ja auf diesen Gedanken das Strafrecht aufzubauen wobei freilich dann die
neuzeitlichen Erkenntnisse und KErfahrungenAUS dem naturwissenschaftlich-
soziologischen Bereich und den tatsächlichen Krprobungen des Vollzuges
einzubauen sind.

Die Strafe ist S Antwort auf begangenes Unrecht. Eine solche Antwort
können auch Maßnahmen außerhal des Strafrechts * 111, Dem Unrecht Cannn
die Rechtsordnung auch ı anderer Weise als durch die Strafe begegnen. SO
Iannn das Unrecht Zzivilrechtliche Folgen auslösen, W1IC Schadé‚fis»ers„atz, Ent-
ziehung Vo  . Rechten, W IC der elterlichen Gewalt Zubilligung VO eINSEILLSEN
Mafßfßnahmen, W1€6 fechtunes Kündigung, Rücktritt und ähnliches Die
Rechtsördnung kann auft das Unrecht mıiıt prozessualen Mafisnahmen, insbe-
sondere miı1ıt V ollstreckungsmaßnahmen antworten. Sie kann au f das Unrecht
Verwaltungsmaßnahmen Tolgen lassen. Ks kann Sar nicht genügend unfier-
strichen werden, da{fß die Strafe keineswegs die CHIZISC Antwortmöglichkeit
auf Unrecht ist. Die ungebürlich weıte Anwendung VO  ; Strafen ı deutschen
echt macht CL derartigen Hinweis durchaus erforderlich.

Und innerhal der Rechtsstrafen ist die Kriminalstrafe nicht die CIMNZISE
orm Es gibt daneben beispielsweise .Disziplinarstrafen un Ordnungsstra-
fen Die Disziplinarstrafen dienen der Reinerhaltung Berufsgruppe.
Der Unterschied zwischen der Kriminalstrafe und der Ordnungsstrafe
gibt S1IC|  n aus dem Unterschied des VOTANSCSANSCHCN Unrechts. Die Ord-
nungsstrafe folgt auf bloße Ordnungswidrigkeiten. Dabei handelt sich
Unrecht, dem kein Verstofß die Sittlichkeit zugrunde liegt der bei
dem infolge der Unerheblichkeit des sittlichen Gehalts des Unrechts C111-

facher., VO sittlichen Werturteil losgelöster Rechtstadel genugt. Das krimi-
nelle Unrecht enthält dagegen dem Sinne des Kriminalstrafrechts enNtspre-
chend VOoO der Kechtsordnung aufgefangenes sıttliches Unrecht.

Soll das Strafrecht sich nıicht ı das Verwaltungsrecht 1nelin verflüchten
1stT als derjenige eil der Rechtsordnune kennzeichnen, dem

die Klarstellung und Aufrechterhaltung der sittlichen Grundordnung geht
auf der allein sich z Rechtsgemeinschaft gründen und entwickeln kannn
Wenn auch deutschen Strafrecht die TFendenz sichtbar wird 116e

hebliche Rechtsverstöße aus dem Kriminalrecht das Ordnungsrecht
erweisen (bemerkenswert IsSTt das Gesetz ber Ordnungswidrigkeiten VO

März mu{ doch MI Bedauern festvestellt werden, da{s auch
heute och die Kriminalstrafe C1LMNCI) weıten Bereich umfa{t da{fß dadurch
der eigentliche Sinnvehalt des Kriminalrechts und der Strafe verhängnis-
voller Weeise verdunkelt wird Das wiederum führt Verlust der S1IL-
tenbildenden Kraft des Strafrechts Hs gehört mIit den Hauptforderungen

15
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Abzahlungsgeschäften, blofß zivilrechtlich erhebliche Verkehrsunfälle,das
Vollstreckungsunrecht, W 16 eichte Fälle des Verstrickungsbruches un VOLT

allem das Verwaltungsunrecht aus dem Bereich des Kriminalstrafrechts aus-

zuschließen Allerdings iıst nicht allein damıiıt getan Jlediglich die Etikette
(vom Kriminalstrafrecht ZUIN Ordnungsstrafrecht) wechseln Vielmehr
mMu C116 allgemeine Verkürzung der Anwendung der verschiedenen Straf-
formen endlich einmal CiNTLreten Diese Forderung wird nicht aufgestellt
C10N€ nicht verantwortende Gleichgültigkeit>das Unrecht fördern,
sondern un vorzubeugen, da{f der Strafvorgang nıcht mehr genügend ernst

SCHOMMLENwird
Die Kriminalstrafe als Antwort auf die sittliche Grundordnung be-

rührendes Unrecht enthält ‘1 CI) sozialethischen Vorwurf Dieser kann sich
freilich nıicht 1Ur das äußere Geschehen anschließen Vielmehr erfordert

.11 Schuld, und ZWar 5 sittlich verwurzelte Schuld. Das Strafrecht
stellt den engsten Berührungspunkt zwischen rechtlicher und sittlicher Ord-
n dar Kıs ist keineswegs richtig, WE behauptet wird, da{ß die Rechts-
ordnung nıicht mıt der sittlichen Ordnung habe und da{fß das Sitt-
lLiche Verhalten außerhalb der rechtlichen Beurteilung stehe. Die rechtliche
Ordnung kann 1Ur bestehen, W 6 sS1IC siıch Harmaonie MIt der sittlichen
UOrdnung befindet un: wenn die Glieder der Rechtsgemeinschaft bereit sind
die sittliche Grundordnung der Gemeinschaft bejahen und befolgen
uch die Rechtsordnung stellt ihre Glieder VOT ELN: sittliche Verantwortung
Daflß diese Tatsache uch der Rechtspflege anerkannt wird, beweist die
Irrtumslehre des Bundesgerichtshofes, der die Entschuldbarkeit des Ver-
botsirrtums VO  — der gehörigen abhängig macht.

Strafe ist die Antwortauft schuldhaftes Unrecht Keine Strafe ohne Schuld!
Die Schuld muß ı der Finzeltat ZUIMH Ausdruck kommen. Freilich ıst damıt
och nicht viel darüber gesagt, der Kern des Schuldvorwurfes liegt Ks ist
1er nicht der Ört, auf das Schuldproblem äher einzugehen. Kınıge Hin-
W €15€6€. INussen genugen. Für die Erhebung des Schuldvorwurfes kommt
nıcht darauf an, da{fß ı Augenblick der Tat die Freiheit des iıllens bestand,
vielmehr kommt darauf A daß VO 'Täter die Fähigkeit ZU richtigen
Entscheidung hätte erwartet werden önnen Der Schuldvorwurf besteht
auch dar  InN, da{fß sich der Täter Augenblick der Tat nicht 1NeIN solchen
Zustand der Freiheit befunden hat da{fß der Tatversuchung hätte Wider-
stand leisten können. Die Wurzeln der der 'Tat sichtbar werdenden Schuld
können weiıt zurückliegen. S1ie können auf das Unterlassen des ständigen
Hingens die sittliche Freiheit zurückzuführen Schuld liegt nicht —

letzt ı dem mangelnden Bemühen sich selbst Der ı Strafrecht heute
xebrauchte Begriff der Lebensführungsschuld 1st VoO  - .1Ner ethischen Grund-
legung des Strafrechts her durchaus fruchtbar.

Die Schuld, 1€ I dem VO der Strafe beantworteten Unrecht Aus-
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Sen Versagens Verantwortung ziıeht. So wesentlich dieser Um-
stand ist, darf doch auch nicht übersehen werden, da{fß alles menschliche 3
Verhalten i $ (Guten W1e Bösen VO den Mitmenschen miıtgetragen
wird. ‚Jedes Verhalten ruht ı CISCHCH personalen Bereich, ist zugleich aber
auch ı gemeir;sg:hafflichem }Verhalter: mıiıt verwurzelt. Aus dieser Gegeben-
eıt erg1ibt sich«é da{fßs die Strafe nicht ur ein sittlicher Vorwurtf gegenüber
dem Jäter, sondern uch verpflichtender Aufruf gegenüber der (Gemein-
haft un ihren einzelnen Glieder ist lerausAergeben sich wichtige WHor-
derungen die Durchführung des Strafvollzugs und die Wiede‚reingliede-
run  I]  o des Verurteilten. ©Die Strafe bringt wesensmäßig für den Betroffenen e1IN® Einbufse mıit sich
Art und rad der Finbuße können sechr verschieden SC uch die mildeste
Strafe bedeutet kraft des i ihr enthaltenen sittlichen Vorwurfs E1 Min-
derung des Persönlichkeitsgefühls. Eine solche trıtt uch schon be1 der auf
rund e1iNes öffentlichen Schuldurteils verhängten Verwarnung Von
leicht berührenden Strafen (kleine Geldstrafen) geht der Bogen bis EINeETr

echtes Leiden herbeiführenden Strafe.
Das Wort Einbuße ist bewußt Stelle des Wortes bel gesetzt worden.

Man kann das, wäas hier miıt Einbuße bezeichnet ıst, durchaus als bel be-
zeichnen. Jedoch erweckt das Wort Übel uUNseTrTeCIHN heutigen Sprachge-
brauch die Vorstellung 106 negatıven Gehalts. Das Wort scheint

starker W eise mıt Gtraf- und Vollzugsvorstellunger; rüherer Jahr-
hunderte (bis ı die erstie Hälfte des Jahrhundert) verbunden und
VETSESSCH Jassen, da{fß die Strafe menschenwürdig und menschenangemes-.
C]  _ mu{ Vor allem aber könnte der Begriff bel den Eindruck erwek-
ken, als ob sich bei der Strafe lediglich eLwWwAas handle, was mıt dem
Täter gveschieht. Sicherlich ist die Strafe etwas, wäas ber den Täter verhängt
und auUusStSOSSCH wird Sicherlich bedeutet die Strafe eCLN6 dem T äter aufer-
legte Zwangsmafßnahme. Der Zwangscharakter 1äßt sich VOoO  > der Strafe nıicht
trennen. Aber damit ist keineswegs alles ber die Strafe gesagt.

Die Strafe ist mehr aqals e1MN: ZWAaNSSWEISC dem 1äter auferlerte Einbufße
Der Verurteilte 1ıst nicht Objekt «der Strafe, sondern auch Subjekt. Zaur
Strafe gehört uch das Ansprechen der Person. Sie ıst wesensmäfßdig nicht
C116 Maßnahme,die auf e1L1NC Beschränkung der Rechtsstellung des troife-
NenNn ausgerichtet ist,sondern zugleich auch E1LN! solche, die auf ELN! Antwort
seitens des Betroffenen hinzielt

Hiermit wird Gesichtspunkt berührt, der für die richtige Erfassung
der Strafe Vo außerordentlicher Bedeutung ıst. Er kann NUuTr /usammen-

hang mıiıt allgemeinen Rechtsvorstellungen näher erläutert werden. Es ist
schon einmal angedeutet worden, dafß die Auffassung, W1C S1C och VOT gut

Stimmen e e A E P



Kar

dreißie Jahren allgem—ei1pvertreten wurde, nämlich, daßdie Rechtsordnung «
Jediglich mıiıt dem äufßeren Verhalten tun habe unddaß S1C Ur

äußeren Wohlverhalten interessiert SCIH, nicht haltbar ist Diese Veräußer-
lichung des Rechtes hat der unbestreitbaren Rechtsentfremdung des Vol-
Ikes und erı stärkeren Minderachtung der Rechtsordnung g&ceführt.
Das Recht als Kulturwert ersten Nanges ist mehr dem Allgemein-
bewulfßtsein entschwunden. Mit alledem ıst die Rechtsordnung i die Gefahr
der Zersetzung und des Zerfalls geraten.

Der Rechtsordnung geschieht nıcht schon dann Genüge, wWenNnnNn die Glieder
der Rechtsgemeinschaft die Ordnung außerlich vollziehen, sondern erst dann,

die Glieder die Rechtsordnune ihren trayenden Grundlaven beJja-
hen bendes Recht erfordert objektive Befoleune und subjektive Beja-
hungez Auf das Strafrecht angewandt bedeutet das die kriminalrechtlichen
St1 qafvorschriften wenden sich nıcht U SC die Übertretune sondern ZI1C-

len auf die personale Anerkennun  5  g der ihnen ZUuU Ausdruck gebrachten
VWerte. Die Mordvorschrift ordert nicht 1Ur das Nichttöten, sondern VCTr

langt die Achtung VOL dem Leben Wer nicht mordet, bleibt freilich, w C112

noch sechr das Leben mißachtet, straffrei; aber das, W as das Gesetz ı
der Vorschrift ausdrückt, erfüllt nıcht. Die sittenbildende Kraft des Siraf-
rechts liegt I tiefsten nıcht ı der Verbotsnorm und der Strafandrohung,
sondern ı der Sichtbarmachung der siıttlichen Grundordnung. Nicht DUr

deren Mißachtung, sondern deren Anerkennung ‚}  gveht 6S der Straf-
rechtsordnung. Die Rechtsordnung verlangt das menschliche Ja! Die Rechts-
ordnung und ihr Teilglied die Strafrechtbordnung ist auft die Dauer

gesichert, die Angehörigen der Rechtsgemeinschaft ihr Ja der
Ordnung sprechen. Hinter jeder Strafrechtsnorm steht die Aufforderung

der ihr verkörperten gelstigen, thischen, sozlalen un: wirtschaft-
lichen Ordnune Dieser Aufforderungscharakter kommt auch der Strafe
Die Strafe verlangt das Mitspielen des Betroffenen! Ks iıst klar da{ß sich für
die Ausgestaltung des Strafvollzugs, ja schon für die Art un Weise der
Durchführung des Strafprozesses, wesentliche Folgerungen hieraus ergeben.

Zusammentfassend ist hinsichtlich der die Kriminalstrafe ausmachenden
Merkmale SaSsch, da{fß ı ihr enthalten ist:

a) sozialethischer Vorwurtf au f schuldhaftes, die ethische Grundord-
Nung antastendes Unrecht (ethischer Charakter der Strafe)
s Einbuße für den Betroffenen (Übelcharakter der Strafe)

C) 5 Auferleeune der FEinbufße (Zwangscharakter der Strafe)
Ansprechen des Betroffenen inne der Aufforderung ZUTLTC Rechts-

bejahung (personaler Charakter der Strafe)

Dem Wesen der Strafe entsprechend haben auch die Strafzwecke verschie-
denartigen Charakter Sie sind teils mehr sach- teils mehr personalbezogen
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Sie sind, vom Täter her baldmehr nach qaußenhin gerichtet, bald
mehr dem "TTäter zugewandt und suchen ıh1 anzusp_réche:n. '

Die mehr sachbezogene Richtung er Strafe kommt Vergeltungsge-
danken ZU Ausdruck. Vergeltung bedeutet Strafverhängung ZuU Ausgleich
der VOo  = dem Täter durch die Lat gestörten Kechtsordnung. Die Rechtsord-
Nnung, die der 'Täter verletzt hat, erweıst durch 16 ihre Kraft, ihren Willen
/Ax Selbstbehauptung und ihr sozilalethisches Selbstbewufßtsein Sie 1ä{5t der
selbst durch die Lat erlittenen Einbuße die Einbuße der Täterstellung
folgen Die Vergeltung zielt aber nicht DUr auf den Ausceoleich der äaußeren
Störung sondern auch auf den Ausgleich der durch Auflehnung oder Gleich-
gültigkeit das (Gesetz gestorten Beziehunge VO Rechtsordnung und U3
ter Damit erhält bereits Von der Vergeltung her die Strafe personalen
Gehalt, wWwWEeENN 1er auch och nicht vollem Umfang hervortritt, weil
Vergeltung mıit dem Täter geschieht, da616 dem Täter geübt wird, ohne
dafß LKLWASsS VO  —_ sich aus eistet. Der Staat vergilt dem Täter die Tat Dieser
Hinweis ıst erforderlich, weil ı Schrifttum nicht minder der Rechts=
sprechung stäi1dig die Begriffe Vergeltung un! Sühne verwechselt werden.

Der Vergeltungsgedanke stölt heute weithin aufAblehnung. Gegen ih
hat sich VOTLT allem i Deutschland die soziologische Schule VO V, Liszt SC  Q ]
wandt Ihr folÜen der deutschen Theorie und Praxis auch heute och Nanıl-

hafte Vertreter Der Verveltungssvedanke wird namentlich enclisch AL 6 -

rikanisch-nordischen Rechtskreis verworfen. Er findet VOT allem bei den
Vorkämpfern moderner Behandlungsmethoden un: 1D6Ss neuzeitlichen
Strafvollzuges Gegner.  fo]
. Philosophisch gesehen wırd der Vergeltungsgedanke damit abgelehnt, daß

Rache anstrebe. In kriminalpolitischer Hinsicht wird ihm vorgeworfen,
da unzweckmäßigen gcesötzlichen un verwaltungsmäßigen MafsSnah-
INne  a führe Folge des Verveltungssdenkens CL das deutschen Strafgesetz-
buch aufgenommene und auch VOoO der amtlichen Strafrechtskommission VeTr-

tretene Prinzip der Mehrstufigkeit der Mafßnahmen Dieses Prinzip besaet
da{> SCden Verurteilten sowohl Strafe (aus Vergeltungsgründen) qls auch
zusätzlich Sicherungs- und Besserungsmaßnahmen (aus spezlalpräventiven
Gründen) ausgesprochen würden. Tatsächlich werden ı Deutschland Zucht-
aus und Sicherungsverwahrung, Gefängnis undeil- und Pflegeanstalt,
Gefängnis un!: Arbeitshaus, Gefängnis un!: Entziehungsanstalt kumulatıv
angeordnet. Weiterhin wird ba} den Vergeltungsgedanken angeführt, dafßs

Aufrechterhaltung der unbrauchbaren ZweiteilungZuchthaus und
Gefängnis führe Sodann ördere die Anwendung der kriminalpolitisch
unerfreulichen kurzen Freiheitsstrafe und verhindere die FEinführung der
unbestimmten Verurteilung un sonstiger zweckmäßiger Behandlun gsme-
thoden. Vor allem aber hindere innerhalb des Vollzuges EING lebendige
Entfaltung der Kräfte und verleihe dem Strafvollzug den Charakter C1iNCeS

bloßen Schließerdienstes.



Diese KEinwände urgeltungsgec anken schlagen rBeli der Rache handelt € sich die Befriédigut;g subjektiverEmp
> aufKosten des Verletzers. Aus der Darstellung der Vergeltungsidee
gibt sich jedoch, daß S1C  h bei ıhr objektiven Ausgleich handelt.
FKs geht die Wahrung der Rechtsordnung un:! ihres Ansehens. Die kri-
minalpolitischen Kinwände, die tatsächlich schr ernster Krörterung wer
SIN  d, treffen nıcht den Vergeltungsgedanken, sondern Regelung und Durch-
führung ach dem derzeitigen Rechtszustand. Daß der Vergeltungsgedanke

EeE1INeTr Verengung un! Krstarrung, C1NECeIN Hemmschuh für C1Nn: notwen-
dige Entwicklung, namentlich des Strafvollzuges werden kann, 1ä1St sich
nıcht Jleugnen. Nur hängt derartiges nicht begriffsnotwendig mi1t dem Ver-
geltungsgedanken ZUSammen. uch innerhalb C1N: Vergeltungssystems
scheinen II1LLLC die VO  a dessen Gegnern aufgestellten kriminalpolitischen FKor-
derungen durchaus durchführbar.

Die Verwirklichune des Vergeltungsgedankens halte ich für notwendig,
Würde Unantastbarkeit und Ernst der Rechtsordnung un ihrer sozial-

ethischen Grundlagen eindeutig und klar ZU Ausdruck bringen. Der
Vergeltungsgedanke enthält allen Fällenanwendbares Maßprinzip.
Er sichert die Verhältnismäßigkeit zwischen eschehnis und Täterhaltung
einerseıits und Reaktion anderseits. Nach der Überspannung des Straf-
rechts ı VErSANSCNHET. Zeiıt wird gerade sSC1NeE rechtsstaatliche Funktion eut-
lich Nicht die Aufgabe des Vergeltungsgedankens ist die Lösung, sondern

Vertiefung und Erneuerung Mit echt hat sS1C. die amtliche Straf-
rechtskommission Vergeltungsgedanken bekannt. S1C iıh freilich
wirklich fruchtbar gestaltet hat, erscheint zweitelhaft.

Soll die Vergeltung dem Ausgleich der gestörten Rechtsordnung dienen,
kommt auf die richtige Erfassung der Störung Art un: Grad der
Störung werden auch durch den äulßeren Einbruch ı den Rechtsbe-
reich bestimmt, jedoch reicht auch hier CLn äaußerliche Betrachtung nıcht

Vielmehr ist die Schwere 16 Kingriffs auch VO den personalenGe-
gebenheiten des Täters, insbesondere VO!  5 SCLNECL Kinstellung und Haltung
abhäneSL ach dem Vergeltungsgedanken sindfür die Straffestsetzung i
Einzelfall (Strafbemessung) TEL Gesichtspunkte maßgebend : der rad der
Tatverantwortlichkeit (Schuld), er rad der Tätergefährlichkeit und der
Umfang des Erfolges. Jededieser rel Sicalen ıst für die Strafhöhe bedeut-
TE Hohes Verschulden, Gefährlichkeit und mittlerer Krfolg kön-
nen der gleichen Strafe führen W 16 SCTINSCS Verschulden, hohe Gefähr-
lichkeit, mittlerer Erfols.

Ks ist VOo Wichtigkeit festzuhalten, da{fß auch innerhalb des Vergeltungs-
gedankens die gesellschaftliche Verteidigung (defense soclale) durchaus TKC-
sichert werden kann, ohne da{fß CINCL UNANSCHLESSCHCN Reaktion das HWKeld SC
öffnet wird Damit1st zugleich dargetan, da{fß die Vergeltungsstratfe sıch
nıcht ach der Schuld bemißt. Eine TELNE Schuldstrafe entspräche den

zr
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cht elt ıst era e beC1 Lgun sbe ürfnissen nı ht
s‚efährlichen Verbrechern die Schuld infolge ihrer Anlage 1Ur

rnS. Vom Schuldgedanken allein ließe sichSsachgemälße Reaktion nicht
herleiten. Eın Ausgleich durch ELn neben. der Stratfe stehende Sicherungs-
maßnahme (Mehrspurigkeit) wAare häufig nicht möglich, da diegesetzlichen MT

Voraussetzungen nicht gegeben SIN  . Überdies ıst der Gedanke der Mehr-
spurigkeit tatsächlich Iragwürdig. Hs wird dadurch S1C  n notwendig
einheitlicher Vollzug Der Betroffene kommt untfer Umständen ı
völlig verschiedene Vollzugssysteme (Gefängnis, Heilanstalt, Entziehungs-
anstalt), anstatt VO  e vorneherein ı das für ihn NS CIMNECSSCHEC System.Im
Falle der Kumulation VO Strafe und Sicherun!gsverwa-hmng wiederum
dert sich TOTZ verschiedener Bezeichnungen tatsächlich nichts. Das Höchste
ist die Verlegung VOoO  5 einem Flügel der Anstalt ı den andern. Von dem Be-
troffenen wird C5S, W1e6 ich AaUs Briefen VO  w} Sicherungsverwahrten entnehmen
konnte, qls ungerecht empfunden, ach Verbüßung der gerechten Strafe u
och zusätzlich eLwas Gleichartiges auf sich.nehmen I1,. Die WEe1-
teilung ist tatsächlich für den Häftling unverständlich. Auch VO Vergel-
tungsstandpunkt aus ist die Auffassung möglich, daß einerseıts die Strafe
Sicherungs- und Besserungsfunktionen, anderseits dieMaßregeln der Siche-
runs un Besserung traffunktionen übernehmen. Strafe un Madfsregeln
der Sicherung un Besserung lassen sich ı der lat nicht scharf scheiden,
WI1IC NSergeltendes Strafgesetzbuch nd ı schlu{fß daran die amtliche
Strafrechtskommission gl apübep. uch die Maßregeln der Sicherung UnN:
Besserung haben Strafcharakter oder könnten ıh; ZU mindesten haben

Die Bestimmung der Strafe lediglich ach der Schuldgröße scheitert aber
nıcht der kriminalpolitischen Zwecklosigkeit, söndern uch der
Undurchführbarkeit äaßt sich noch das Vorhandensein schuldhaften 6  Y  i
'Tat teststellen, wird vielen Källen be1i der Verstrickung des Täters

Anlage- un:! Umweltverhältnisse un dem Ausgesetztsein dem Bö-
ASCMN gegenüber vielfach Sarnıicht möglich SC. den rad des Verschuldens

annähernd bestimmen. W S
Von diesem Standpunkt :aus 1908808 auch die Auffassung abgelehnt werden,

daß die Berücksichtigun  te]  (3 des Erfolges beder Strafzumessung unstatthaft
ı. Ks istnicht das gleiche, ob jemand bei gleichem Verschulden PeINen Men- M

schen oder mehrere otet, ob der Getötete, der Taäter nicht 1ssen konnte,
die Sorge für S große Familie hatte, die 108808 Not Jeidet, oder ob die Tat
sich SUZUSAaSCH der J1ötung erschöpft. Die Verschiedenheit der gesetzlichen
Tatbestände: Fahren 1 trunkenen Zustand ohne weiıtere Gefährdung oder
Folgen qals Übertretung, bei Herbeiführung Gemeingefahr oder Kör-
perverletzung der Tötung als Vergehen ITrOotz möglicherweise gleichbleiben-
den Verschuldens zeigt, daß auch der Gesetzgeber dem Erfolg Ee1N: Bedeu-
tung beimißt Das entspricht uch dem Rechtsempfinden un nicht zuletzt
der 1NDeTrTEeEN Haltune des Täters, der, sofern überhaupt aufgeschlossen ist

1
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bei größerer AusWii'k\lflg Handelns stärkeren i Vorwürfenaus-
gesetzt ist Die Berücksichtigung der Folgen ist auch insofern gerecht, als
dem Täter durchaus zugemutet werden kann, das Risiko Gesetzes-
übertretung auf sich nehmen Selbstverständlich kommt CS nicht I1LUr auf
den Erfole d aber sollte nıcht ungebührlich ZU Seite geschoben werden

Die Vergeltungsstrafe wirkt zugleich generalprävenierend, * ] C wirkt
auf die Allgemeinheit. Die Strafe tut das insofern, alg sS1C auch Dritten die
Unverbrüchlichkeit der Rechtsordng[ng und ihren rechtlich-sittlichen (GGehalt
sichtbar macht. Sie führt damit C1iNer Stärkung der sittlichen Kräfte und

C1Ner Hefnmung der Straftat drängenden Kräfte bei Dritten. Die
Strafe übt damit z dem Tiefenbereich der Seele sich unbewußt voll-
ziehende Wirkung aus, Ich möchte 1er VON Allgemeinwarnung sprechen
Den weithin üblichen Ausdruck Allgemeinabschreckung sollte Ina vermel-
den Dieser Begrift schlie(ßt die Kurcht Das 1sST ethisch rechtlich
und soz1ial alscher Ansatzpunkt Es ceht vielmehr bei der generalprävenie-
renden Funktion der Strafe die Weckung des ethischen Bewußfltseins aus
der Achtung VOT dem Recht Der Gedanke der Allgemeinabschreckung trägt
überdies die Gefahr der Verhängung übermäßiger Strafen, solcher tra-
fen, die ber das durch die Verhältnismäßigkeit gebotene Vergeltungsmaß
hinausgehen. Er beruht zudem qauf der durch. die gesamte Strafrechtsge-
schichte eindeutig aqals talsch CTWIESECIHEN Vorstellung,da{flß hohe un harte
Strafen 111e verbrechensmindernde Wirkung hätten. DasGegenteil ıst
radezu der FKall 1jel] entscheidender WAaTrTc ELn zuverlässige, die Kriminalıi-
tat möglichst vollständig erreichende Strafverfolgung.

Die Allgemeinwarnung kann a1s C111 tatsächlich die Strafe erhöhender,
selbständiger Gesichtspunkt.Nnu  — insoweıt Betracht kommen, als die Lat

konkreten FKall dieGefahr des Anreizes ZUFLFE Nachahmung i sıch trägt
ıst denkbar,; dafß C1Ne6 Jlat, etwa schwerer Bankraub die so  nannte (Gras-
s1ierunestendenz Delikts ördert Diese Zu Deliktsbegehung ADNTE17E11-

den TatfoleÜen gehören Erfolesseite und sind bereits ort berücksich-
iicen Eine Allgemeinwarnung 1sSt als Strafizweck NUr innerhalb des Vergel-
tungsgedankens rechtfertigen und auch 1er 1U InSOWEeILT, aqals nicht

Nichtbeachtung des persönlichen Ansprechens des Betroffenen führt.
Die Vergeltungsstrafe unterliegt, w 1€ jede staatliche Mafsnahme, dem Ge-

danken der Förderung der allgemeinen und der individuellen Interessen.
Daraus ergibt sich der Grundsatz der Unschädlichkeit staatlicher Ma{fßnah-
Inen. Vom Vergeltungsgedanken wird dieser Grundsatz geradezu gefordert.
Wenn die Vergeltung auf den Ausgleich der gestoörten Rechtsordnung SC
richtet Ist, ann die Störung nıcht dadurch ausgeglichen werden, daß ıPr -
halb der Rechtsgemeinschaft C116 CUu«cC Störuneg® hervorgerufen wird. S50
gibt sich, auch VvoO Vergeltungsgedanken gesehen, aller Anlafs, den kurzen
Freiheitsstrafen, etwa Freiheitsstrafen unter TEe1 Monaten, den Kampf alı-

ZUSaASCNH., Dieser Kampf ist se1it mehr als Jahren i Gang ohneda{fß
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Erfolg‘geführt hätte. Im Gegenteil, die Entwicklung unNnseres eut-
schen Strafrechts mıt ihrer Ausdehnungstendenz hat iuInNnmer mehr
erweıterten Anwendung der kurzen Freiheitsstrafe géführt. Das Straßen-
verkehrsstrafrecht hat dazu « weıteren Beitrag geliefert.

Die Vollstreckung kurzer Freiheitsstrafen bringt manche außerhalb des
Strafzwecks liegende Nachteile alleemein menschlicher un beruflicher Art
mi1t sich auf die einzelnen l1ler nicht EImMSCSZANSZC werden sol] Sie —

ert die Scheu VOL dem Gefängnis Eine innvolle Durchführune des Voll-
ZUSS 1ST nıiıcht möglich. Die Berührung des Häftlings mıiıt allen möglichen
ungünstigen FEinflüssen ist weithin nicht auszuschließen. Um die beruflichen
Nachteile vermelden, sind die Justizverwaltungen auf den auch von der
amtlichen Strafrechtskommission gebilligten Ausweg verfallen, kurze Krei-
heitsstrafen mehreren Wochenenden vollstrecken, a1s0 S Strafe VOIILL

1f" Tagen auf fünf W ochenenden verlegen Daflß dieser Weg größerem
Umfang beschritten wird seitdem auch gehobene Schichten stärkerem
Mal infolge des Straßenverkehrs Strafrechts mi1t der Freiheitsstrafe Be-
rührung kommen ist sozlaler Hinsicht nicht schr beglückend Daflß dieser
Wochenendvallstreckung C111 bedauerlicher KEingriff den Bereich der Ach-
Lung der Sonn un: WFeiertage (auch der staatlichen WFeiertage!) erblicken
1sTt kann nıcht nachdrücklich TCNU hervorgehoben werden Kın Beweis für
das Schwinden des Empfindens für Kultur- und Sozialwerte! Vom Vollzug
her gesehen, bedeutet diese Wochenendvollstreckungz weiıtere Belastung
und Beunruhigung des Anstaltslebens. Im Ansehen der Bevölkerung Wırd
1€e€5€ Vollstreckungsart Farce un “ördert die Vorstellung der Ka-
valierstrafe und des Kavalierdelikts.

Die richte sollten alle Möglichkeiten ausnutzen, kurze Freiheitsstrafen
vermeiden, die ihnen das (zesetz ZU Verfügung stellt (Einstellung des

Verfahrens WESCH Geringfügigkeit S 153 StPO|;, ausgedehnte Anwendung
der Geldstrafe S D StGB|, weitgehende Vermeidung der Vollstreckung
der Stelle nıcht beitreibbaren Geldstrafe tretenden Ersatzfreiheits-
strafe S 29 StGB|, Anwendung der Strafaussetzung auft Bewährung ff
StGB|, Begrenzung der Tatbestände durch Anwendung kriminologischer Aus-
legungsmethoden, strengere Anforderungen den strafrechtlichen Fahr-
Jässigkeitsbegriff un sonstige sub]ektive Voraussetzungen der Straftat). Der
Gedanke, da{flß = sogenannte Sicherungsmaßnahme auch C1LNEeEIN Strafeha-
rakter ı sich trägt, verma$s ebenfalls azu beizutragen, die kurzen Freiheits-
strafen einzuschränken. Einschneidende Hılfe WIL  d der Gesetzgeber durch
die Beschränkunge des Strafrechts auf echte Kriminalvorgänge bringen kön-
nen uch WTr C116 erweıtertie Anwendung VO Maflßnahmen ohne Frei-
heitsentzue denken, w 16 die Umwandlune VO Sicherungsmafßnahmen
(Z der Entziehung des Führerscheins) Strafe und die Neueinfügung
derartiver Maßnahmen, W IC etwa die Einziehung VO  - Fahrzeugen auf d  1ıt
der Dauer auch bei/Fahrlässigkeitsdelikten und Übertretungen
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ährend
lune bestimmt, rgibt siıch die personale Bezo en der Str fe v
lich durch die Berücksichtigungder Einzelwarnung, der Erziehung, der Sühne
und der Sicherung. DieBeachtung dieserGesichtspunkte innerhalb ec1inNner un-
ter Vergeltungsgesichtspunkten verhängendenStrafe istdadurchS
licht, da{fß der Vergeltungsgedanke ı aller Regel keineswegs C1LHEer be-
stimmten Strafgröße führt, vielmehr lassen sich aus ihm nicht selten weit-
gestreckte Strafrahmen herleiten, deren Ausfüllung unter anderen Gesichts-
punkten den personalbezogenen Strafzwecken erforderlich ist. die-
SC erweıst sich, da{fß auch das Vergeltungsstrafrecht die notwendige
Bewegungsmöglichkeit CcC1Nes neuzeitlichen Strafrechts ı sich tragt

Während der Vergeltungszweck konstant ı1ST, sınd die personalgerichteten
Zwecke varıjabel. Sie kommen ı nachdem Sachverhalt und den persönlichen
Gegebenheiten Anwendung. 1€ Bagatellkriminalität un die leichtere
Kriminalität ohne besondere Persönlichkeitstiefe führen ZU. Warnungsstrafe.
Handlungen kriminel]l Gefährdeter. Kriminellbereiter der durch Strafe 0855

sprechbarer Krimineller lösen, falls sich nicht Bagatelldelikte oder
besonders ehandelnde schwere Kriminalität handelt, die Erziehungs-
stratfe aus,. Bei schwerer Kriminalität mıiıt hohem Schuldgrad findet der
Sühnegedanke Anwendung. Schwere riminalität mıiıt naheliegender Wie-
derholungsgefahr hne Aussicht auf KResozlalisierung hat die Sicherungsstrafe

Folge. Die personalbezogenen Strafrechtszwecke sind nicht 1Ur Neben-
zwecke gegenüber dem Vergeltungszweck. Sie können VO ihm her gesehen,
nıicht ı Verhältnis des höheren un: niıederen Hangs betrachtet werden. 1el-
mehr fließt der ständig.ZUF Anwendung kommende Vergeltungszweck (da-
her absoluter Zweck genannt) mıiıt den individualgerichteten (relativen)
Zwecken untrennbaren Einheit ZUSamımen.

Von den individuell gerichteten Zwecken wird VO  - modernen Strafrechts-
theorien der Sühnegedanke weitgehend ausgeschieden. Indem dühnegedan-
ken wird S starke Betonung ethischer Gésichtspunkté und zugleich

SCTIMSC Berücksichtigung der künftigen Haltung und Besserung des Tä-
ters erbliekt. Wer dagegen «das Strafrecht ı ENSC Verbindung mıt der ethi-
schen Grundordnung setzt, wird bei schweren T’aten und schwerer Schuld
nıichtauf 5 ethische Leistung des Täters verzichten können. Es gibt JTa-
ten, denen die Loslösung durch das VO Menschen auf sich m-
INENE€E Leiden geschehen kann Sühne bedeutet sich VO  am} Unrecht und Schuld
durch das sıttlicher Haltıne getragene Leiden abkehren. Diese Haltung
ist für die Gemeinschaft WwW1€e für den Sühnenden VO  b befreiender KraftDer
Sühnegedanke wird meistens der ähe des Vergeltungsgedankens 5 CSC-
hen, mıt dem C. W 16 schon betont, häufig vermengt wird Kr steht jedoch
uch dem Krziehungsgedanken nicht fern Eine Sühneleistung ıst ohne Hin-
führung ZU Sühnebereitschaft un Aufwecken der 4  aft ZUFLFC Sühne bei den
Straigefangenen i aller Revel nıcht möglich uch VOoO Sühnegedanken her



y}  1L ehr
als Ge ©  © wirklich die Sühneléisfungvollzieht, hat CLn ethische Lei-
stung VO hohem Rang erbracht. Er erweiıst S1IC  h tatsächlich dadurch als —

ZUSCH.,
Der Krziehungsgedanke stOMSt heute ı1 der Durchführung och auf erheb-

liche Schwierigkeiten. Er stellt den Richter VOL die Aufgabe, die Erziehungs-
tähigkeit un: Erziehungsbereitschaft des Angeklagten ebenso berücksich-
tıgen W IC die KErziehungsmöglichkeiten und Erziehungsziele innerhalb des
Vollzuges Jedoch MUu davor cewarnt werden, 1ese€ Möglichkeiten i oll-
ZUS VoO vorneherein als INn anzuschlagen. Allerdings kann nicht be-
STrıtten werden, da{fß die Form des heutigen Vollzuges, 16e Auswahl des Per-
sonals und die Art ihrer Ausbildung den Erziehungsansprüchen weitgehend
nıcht entsprechen. Die Angriffe, die ı800000108 wieder f} den KErziehungsge-
danken gerichtet werden, können nicht den Gedanken sich, ohl aber den
heutigen Vollzug treffen. EKs fehlt überdies eın durchgebildete Kriminal-
pädagogik, die Erziehungsziel, KErziehungsmethoden und Krziehungsvoraus-
SELIZUNGSEN herausarbeitet. Es fehlt aber nicht selten auch dem Bewußtsein
der Verpflichtung, der Resozialisierung des Täters entschieden miıtzuwir-
ken, und der notwendigen Kınsatzbereitschaft. Man kann ı800980080158 wieder
Stimmen über die Fruchtlosigkeit des Erziehungsgedankens und der Krzie-
hungsversuche Vollzug oren Inwieweit der Krziehungsvollzug Krfolg
hat, ist C1LIL zweiıte Frage. In erster Linie steht die Verpflichtung der Gesell-
schaft und ihrer einzelnen Glieder, sich die Wandlung des Rechtsbre-
chers bemühen. Diese Verpflichtung ergibt S1IC|  h losgelöst VO  >} dem Um-
fang des erwartenden Erfolges AUS der Idee der Gerechtigkeit die Ge-
sellschaft und ihre Glieder stehen nicht fern VO:|  _ der Tat, wWwW16 S16 6cs sich
glauben machen wollen un!: aus der Idee der Brüderlichkeit Die Kritik
beruht viefach autf 1Ner IC materıialistischen Erfolgsvorstellung uch bei 5RIR
C1NCIN späateren Rückfälligen WT weiß welche Umstände ih ZU ück-
fall gedrängthaben kann der Vollzug durchaus bessernd gewirkt haben
Der Rückfall ist kein zwingender Maßßstab. Entscheidend ıst vielmehr, ob
gelungen ist ‚überhaupt einmal den Menschen den Bereich des Sittlichen
herangeführt un WEn vielleicht auch och nıicht miıt vollem soz1alem Cn Sund greiftbarem Ergebnis, dem Leben der (G(emeinschaft, der Hoffnung
und dem mühen geöffnet haben Es ist völlig unmöglich, den Erfolg i
Prozenten wiedergeben wollen. Selbst wenn der Prozentsatz niedrig WarTre,

WAar erstaunlich, dafß bei der Gleichgültigkeit der Allgemeinheit
genüber dem Vollzug: und dessen offensichtlicher Unzulänglichkeit über-
haupt och S! hoch 1st Das stille Bemühen un die zähe Arbeit der Krauen
nd Männer Strafvollzug: die moralische un sozliale Besserung unter
den heute och obwaltenden Verhältnissen verdient uneingeschränkten Dank!

uch der Befürworter des KErziehungsgedankens kann nicht qauf die Siche-
rungsstrafe verzichten. Es Grenzen der Beeinflußbarkeit W € S1C auch
weıter zurückliegen alg vielfach geglaubt wird Der Staat der für den Schutz
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der Gemeinschaft SOTSCH hat; hat nicht NUur das Recht, sondern auch die
Pflicht, sich gegenüber gefährlichen Schwerverbrechern durchz Siche-
rungsstrafe schützen.

Die individualisierenden Strafrechtszwecke stellen Strafrechtspraxis und
Strafrechtsgesetzgeber VOT neuartıge Aufgaben Vor allem erfordern die Er-
ziehunes un:! Sicherungsstrafe e1inNn eingehende Befassung MIt der Persön-
lichkeit des Täters Das erfordert neben der selbstverständlich erforderlichen
Juristischen Betrachtunssweise e1inNne zuverlässiree kriminolosische Beurte1i-
lune Daraus ersiht sich 1€ Notwendickeit tiefgehenden kriminologi-
schen Ausbildung des Strafrichters der heute den Universitäten und

der Praxis noch weitgehend fehlt Die Besorgeung des Persönlichkeitsma-
terials macht die Schaffung C1NEeSs besonderen Ermittlungsorgans erforder-
lich, der Gerichtshilfe. Die Erörterung der persönlichen Umstände ı der
notwendigen Breıite stellt den Richter VOT Aufgaben, die NUur miıt großsem
menschlichen Feingefühl durchzuführen sind Je stärker die Lebensum-
stände des Anveklaceten ausgebreitet werden mehr dränet siıch die
Notwendigkeit des Schutzes VOLT persönlichen Entblößung auf Von ler
AUS ergibt sıch dieFach CLNer Zweiteilune des Verfahrens C1N€Ss öffent-
lichen Verfahrens ZU Schuldfeststellung un Cc1NeES nicht öffentlichen Ver-
ahrens ZUr Straffeststellung, wenıestifens den Fällen der Erziehuneges und
Sicherungsstrafe diese Zweiteilune echten cvesetzlichen Verfah-
renstrennung der aber der Korm der Prozeßleitung unter Beibehaltung
der Verfahrenseinheit VOT sich gehen sol1 bedarf der Prüfune Soll die Strafe
den Verurteilten ansprechen, MmMu der Angeklagte schon der Hauptver-
handlung qautf die Strafe hingeführt werden, bereits 1 der Hauptver-
handlung mMu der Richter C111 echtesAnsprechen des Angeklagten anstreben.
Die indıyıdualisierenden Strafizwecke erfordernz richterliche Bewegungs-
freiheit un die Beweglichkeit der ıhm JABE Verfügung stehenden Strafen
un: Mafregeln. Das heutive Strafgesetz stellt 1  hm bereits mıt der Strafaus-
SetzZUNGg ZU Bewährung un: der damit verbundenen Möglichkeit VOoO  a Auf-
lagen, insbesondere auch der Unterstellung unter eiINeN Bewährungshelfer,
miıt der bedingten Entlassung, der Sicherungsverwahrung und anderen Ma{ils-
regeln der Sicherung nd Besserung unbestimmte Reaktionsmittel ZU er-,
fügung Dem (GGSedanken der Krziehungsstrafe entspräche die relatıv unbe-
stiımmte Verurteilung, C111C Rahmenverurteilung Vom Vergeltungsge-
danken NVarc £1N€ solche tracbhar weil ohnehin ur CLNCIHN Rahmen führt
Die aulßersten Grenzen eLNeTr derartigen Besserungsstrafe durch das
den Krfahrungen entsprechende Zeitbedürfnis für den erzieherischen Ein-
ul gegeben Sie etwa zwischen NCUnN onaten un: höchstens
Jahren entsprechend dem Jugendgerichtsgesetz anzusetzen Der Richter
mü{fte die Möglichkeit haben, uıunter den vorhandenen Reaktionsmitteln das
Tür den onkreten Fall Mittel auszuwählen (etwa Gefängnis, Ar-
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beitshaus, Entziehungsanstalt, Sicherungsverwahrung.USW.s ohne die
Kumulation gebunden Das würde durch die bereits ben vertretene
Auffassung ermöglicht werden, dafß auch den sogehnannten Maßregeln der
Sicherung unBesserung Strafcharakter zukommt. die vornehmlich ıVO

Strafvollzug-her vertretene Auffassung, dieZuchthausstrafe SaANZ heseli-
tigen, vertretbar ist, erscheint zweifelhaft. Sicher scheint ILLE SCHIL,
da{fß dort, die Strafe unfier dem Gesichtspunkt der Erziehung ausSCSPTO-
chen wird, s1C LUr C116 einheitliche SC1IM kann Raum für die Zuchthausstrafe
ist e8808 für esonders schwerwiegende Taten, heli denen die Strafe ach dem
Sühne- und Sicherungsgesichtspunkt bestimmt WLr  d, sofern ZULXC Sichtbar-
machung der Schwere und Vorwerfbarkeit des Einbruchs ı die Rechtsord-
NnUuns C1LINeEr esonderen Kennzeichnung bedarf.

Die individualisierenden Strafrechtszwecke ı ur dann Ver-
wirklichung entgegengeführt werden, W C der Strafvollzug S entspre-
chende Ausgestaltung findet Notwendig sind VOL allem Klassıfizierungsan-
stalten‚ kriminologische Untersuchungsstellen,offene Vollzugsformen, ber-
San  >>  o VO Strafvollzug ı die Freiheit bel Jangen Strafen durch Einschaltung
C1NCTr obligatorischen bedingten Entlassung, weıitere Durchbildung-des Be-
währungshilfesystems. Notwendig ist den kriminalpädagogischen Kr-
kenntnissen entsprechende Auswahl des Beamtenkörpers, insbesonders uch
unter Berücksichtigung der heilpädagogischen un medizinischen Aufgaben
des Vollzugs Die Wiedereingliederuneg oder überhaupt die erstmalige Kin-

gliederung des Gefangenen erfordertz sorgfältige Vorbereitung der FKnt-
lassung durch amtliche und freie Kräfte, Ausbau der Gefängnis-, Ent-
lassenen- und auch der Familienfürsorge. Die Wiedereingliederungsprobleme
führen der Frage der Neuordnune des Rehabilitationsrechtes, insbeson-
er«e des Rechtes des Strafregisters un des polizeilichen Führungszeugn1sses

Notwendig erscheint schließlich den Strafvollzue aus Isolierung
un SC1HNECIHN Dunkel herauszuführen und der Offentlichkeit dessen Aufgaben
und ihre CISCHNC Verpflichtung deutlich machen Kın geeıgnetes Mittel da-

wäaäre die Schaiffung VO  n Gefängniskomitees. Wie der Schöffe der
Strafrechtspflege und der ehrenamtliche Helfer der Bewährungshilfe teil-
nehmen, sollte der Laie auch ı Gefängniswesen Raum ;ZU Mitwir-
kung haben, W16 ihm ı Ausland bereits gewährt ıst

Die Aufgabe der heutigen Reform scheint INLLE darın bestehen, die VC1-
stigen und sittlichen Grundlaven des Strafrechts sichtbar machen,
gleich aber das Strafrecht insbesondere auch die Strafe, aus der Krstarrung

lösen un mıiıt den allgemeingültigen die individualisierenden
Ziele verwirklichen Individualisierung un zweckhafte Ausgestaltung des
Strafensystems bedeuten keineswegs Verzicht qauf die ethisch recht-
lichen Grundlaven des Strafrechts Das oilt auch VO dem Erziehungs- und
Besserungsgedanken, der verade das Ziel hat den Betroffenen die
ethisch rechtliche Grundordnung heranzuführen
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